
{

Vol kswi rtschaftsd irektion
des Kantons Zurich

zuf*l Baum=1a

Buchstaben [¡ezìehen sich aufdie im Pìan bezeichneten Aufwethrngsgebiete

A,mt für Landschaft und Natur
Fachstelle Naturschutz

Neuml)hlequai 10, 8090 Zürich
Telefon 043 259 30 32 Fax 043 2S9 Si 90
www, naturschutz.zh,ch
SU

Verfügung Nr. 3040 vom 25. Juli 2003

Egg. Vernetzungsprojekt, Genehmigung.

*f*t Juli 2003 wurde däs Vemetzungsprojekt EggzurGenehmigung eingereicht,

Projektunterlagen

Natunretz Pfannenstil'.

- Yernetzungsprojekt (ÖQÐ, Bericht, 17. Juli 2003

- Vernetzungsprojekt (0QÐ, Anhang,4. Juli 2003

- Pläne:

Vernetzungsflächen, Plan Sollzustand, 1T , Juli 2003
Schutzgebiete und Lebensräume, Plan Istzustand, 17. Juli 2003

Perimeter

Der Perimeter umfasst die Gemeinde Egg.

Kontaktperson für die Umsetzung

Proj ektteam Naturnetz Pfannenstil

Zielwerte und Beiträge
Es werden folgende Werte angestrebt bzw. es sind folgende Beitråige zu erwarten:

Gemeinde Egg Budget ftlr Vernetzungszuschläge im Jahr
2008 (1. Realisierungsetappe) (Fr,)
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Im Jahr 2008 wird die Zieleneichung überpnift. Grundlage dafÌil sind die vom Projekt
festgelegten und vom Amt fÌir Landschafi und Natur (ALN) genehmigten Zielwerte
(diese können von den Modellrechnungen der Fachstelle Natulschutz (FNS)
abweichen). Das Ereichen der angestrebtenZielvterle des Projektes wird vorausgesetzt,

damit die Beitragszahlungen nach Ablauf der ersten Veftragsdauer weiter ausgerichtet
werden. Werden die Zielwerte übertroffen, ist bezüglich der Vemetzungsbeiträge mit
dern ALN Kontakt aufzunehmen.

Genehmigung

Das Vemetzungsprojekt erÍiillt die geselzlichen A¡rforderungen gemäss ÖQV und der
Verordnung über die Bewirtschaftungsbeiträge fiir Naturschutzleistungen vom 3, April
2A02 uttd, wird genehmigt.

Das ALN behält sich aufgrund von entsprechenden Forderungen des Bundes vor, einen
Plan der bestehenden ökologischen Ausgleichsflächen nachzufordern,

Die Projektträgerschaft hat die Möglichkeit, bei der FNS abweichende Schnittzeitpunkte
und Nutzungshäufigkeiten fìir extensiv genutzte Wiesen und Streuefläciren ausserhalb
von Naturschutzgebieten zu bealtragen (basierencl auf Art, 45 Abs. 3bi'DZV¡; dabei ist
die Ackerbaustelle beizuziehen, Abweichende Regelungen können bewilligt werden,
wenn sie biologisch begründet sind.

Stellt sich während der Projektdauer heraus, dass aus fachlicher Sicht Änderungen
erforderlich sind, karn das Projekt im Einvernehmen mit der FNS einzelne Projekt-
inhalte während der Projektclauer allpass€n.

Der Gemeinde Egg, dem Projektteam Natumetz Pfannenstil und dem Amt fìir
Landschaft und Natur wird je ein mit Genehmigungsvemrerk versehenes Exempiar des

Vemetzungsproj ektes zugestellt,

Hinweise zur Umsetzung

Für die Umsetzung der im Projekt vorgesehenen Massnahmen ist zu beachtçn:

- In den kantonalen Fördergebieten fÌir clen ökologischen Ausgleich übernimmt der
Kanton die Restkosten QA%) der ÖqV-e eiträge fÌir Flächen, die gemäss einem
genehmigten Vemetzungsprojekt angelegt sind. Für das Vemetzungsprojekt Egg
gilt dies fìir folgende Gebiete/Objekte:

r überkommunale Schutzgebiete(inklusivePufferzonen)

o riberkommunale Obstgärten (über 80 Bäume)

- In den übrigen Gebieten werden die Restkostån von der Gemeinde Egg tlber-
nommen,

- Für Massnahmen im Wald können keine Vemetzungszuschläge nach ÖqV aus-

bezahlt werden, Bevor Massnahmen im Wald bzw. am Waldrand durchgefÌihrt
werden, sind diese mit dem kommunalen und kantonalen Forstdienst abzusprechen,

- Bei der Umsetzung von speziellen Massnahmen sind die entsprechenden
kantonalen Amtsstelien (Amt fÌir Landschaft und Natur, Amt fÌir Raumordnung und
Vermessung, Amt fÌir Abfall, Wasser, Energie und Luft) frtihzeitig einzubeziehen.'

- Der FNS sind jiilrlich gemäss vereinbartem Termin die Daten fìir die Ausrichtung
der Beitr2ige in den durch die FNS abgegebenen Tabellen zuzustellen.
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Das ALN karur jährlich weitere Ausktinfte zum Stand der Umsetzung des Ver-
netzungsproj ektes verlangen.

Das Amt für Landschaft und Natur verfügt:

L Das Vernetzungsprojekt Egg wird im Sinne der Erwägungen genehmigt.

il. Die Ausrichtung von Vernetzungszuschlägen erfolgt ab dem Jahr 2003, sofern die
fiir die Auszahlung 2003 relevanten Daten dem ALN bis Ende August 2003

eingereicht werden,

ru. Das Projektteam Naturnetz Pfannenstil und die Gemeinde Egg werden eingeladen,

anfangs 2006 Kontakt mit der Fachstelle Naturschutz für eine Standortbestim-

mung aufzunehmen.

IV. Mitteilung an

- den Gemeinderat Egg, Postfach 331, 8L32Egg
- Ueli Dolder, Naturnetz Pfannenstil, Auf der Burg, 8708 Meilen
- Quadra GmbH, Nordstrasse 220,8037 Zurich
- Patricia Bernet, Geschäftsstelle Greifensee-Stiftung, Bankstr. 8, 8610 Uster
- das Bundesamt fiir Landwirtschaft, Ökologische Direktzahlungen,

Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern (2.H. von Conrad Widmer)
- das Amt für Raumordnung und Vermessung

- das Amt fÌir Abfall, Wasser, Energie und Luft, Abteilung Wasserbau

- das Amt für Landschaft und Natur, alle Abteilungen

Für das Amt für Landschaft und Natur
Fachstelle Naturschutz
Der Leiter

l:htU
Fritz Hirt


